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Beschlussvorlage 
öffentlich 

    Stadt Schönberg 
 
  

 
Erneuerung der 

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen in der 
Lübecker Straße - 2 

Amt Schönberger Land 
Fachbereich IV 

Bearbeitung: 
Martin Blöcker 

Datum 
25.02.2026 

Bearbeiter/in-Telefonnr.: 
038828 330 1417 

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, 
Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg 
(Vorberatung) 

 Ö 

 
Sachverhalt 
Nachdem bei den letzten turnusmäßigen obligatorischen Generalinspektionen an zwei 
Leichtflüssigkeitsabscheidern in der Lübecker Straße in Schönberg erhebliche Mängel 
festgestellt wurden, erfolgte eine Betrachtung in wie weit diese Anlagen überhaupt noch 
erforderlich sind. Im Ergebnis ist eine Niederschlagswasserbehandlung zu bejahen, 
allerdings nicht mehr in Form von Leichtflüssigkeitsabscheidern. 
Die vorhandenen Anlagen jedenfalls sind für eine erforderliche 
Niederschlagswasserbehandlung nicht mehr hinreichend. Es wäre in der Folge eine 
Umrüstung oder ein Ersatz hin zu „einfacheren“ Sedimentationsanlagen für den 
Stoffrückhalt im Niederschlagswasser vorzunehmen. Damit entfallen zukünftig auch die 
kostenintensiven obligatorischen Generalinspektionen. 
Hierzu die wirtschaftlichste Möglichkeit herauszuarbeiten, die erforderlichen 
Behördenbeteiligungen zu durchlaufen und die Maßnahme planerisch und baulich zu 
betreuen sowie auszuführen, ist ein Beschluss als Arbeitsgrundlage erforderlich. 
 
Der Sachverhalt wurde zuletzt im Bauausschuss am 18.11.2025 beraten. Es wurde die 
zweckmäßige Umrüstung oder Erneuerung unter Beachtung der 
Wirtschaftlichkeitsgrundätze empfohlen. 
Es wird insoweit auf die Beratungshistorie (Anlage) verwiesen. 
 
Der Hauptausschuss als zuständiges Beschlussorgan (nach Vorberatung durch den 
Bauausschuss) hat am 29.01.2026 die Verweisung in den Bauausschuss beschlossen. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung empfiehlt: 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Kostenschätzung: 50.000,00 € inkl. Planungsleistungen  
Die Mittel wurden zum Nachtragshaushalt 2025 angemeldet. 
 
 

Anlage/n 
1 4_0326_2025 Beratungshistorie (öffentlich) 
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4/0326/2025 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

    Stadt Schönberg 
 

  
 

Grundsatzbeschluss: Erneuerung der 
Niederschlagswasserbehandlungsanlagen in der 

Lübecker Straße 

Amt Schönberger Land 

Fachbereich IV 
Bearbeitung: 

Martin Blöcker 
Datum 

23.09.2025 
Bearbeiter/in-Telefonnr.: 

038828 330 1417 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, 
Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg 
(Vorberatung) 

 Ö 

Finanzausschuss der Stadt Schönberg 
(Vorberatung)  Ö 

Hauptausschuss der Stadt Schönberg 
(Entscheidung)  Ö 

 
Sachverhalt 
In der Stadt Schönberg werden zwei Leichtflüssigkeitsabscheidern betrieben, die vom 
Zweckverband unterhalten und gewartet werden. Bei den letzten turnusmäßigen 
Generalinspektionen (5-Jahres-Rhythmus), die regelmäßig auch der Unteren 
Wasserbehörde vorzulegen sind, wurden erhebliche Mängel festgestellt. 
Da die Anlagen aus einer Zeit stammen, in die B 104 noch durch den Ort verlief, war fraglich, 
ob die Anlagen überhaupt noch erforderlich sind. Deshalb wurde eine Untersuchung der 
Notwendigkeit beauftragt. 
Es wird insoweit auf die Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, 
Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg verwiesen (Vorlagen 4/0191/2025 und 
4/2024/2025). 
 
Das Ingenieurbüro kommt im Zuge der Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass zwar 
grundsätzlich ein Behandlungserfordernis der Abflüsse der angeschlossenen 
Verkehrsflächen (Kategorie II) besteht, Leichtflüssigkeitsabscheider sind aber nicht 
notwendig. Demnach ist eine kostenintensive Sanierung oder Erneuerung der vorhandenen 
Leichtflüssigkeitsabscheider nicht erforderlich. Stattdessen bietet es sich für den 
Stoffrückhalt im Niederschlagswasser an, entsprechend ausgelegte Sedimentationsanlagen 
zu erstellen (z. B. Hydroshark der Firma 3P Technik Filtersysteme GmbH). Dies ist zum 
einen deutlich günstiger und zukünftig sind auch keine kostenintensiven Generalinspektionen 
mehr erforderlich. 
 
Die Maßnahme ist mit der Genehmigungsbehörde, der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Nordwestmecklenburg, abzustimmen. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Hauptausschuss beschließt die zweckmäßige Erneuerung der erforderlichen 
Behandlungsanlagen nach Maßgabe der Notwendigkeitsbetrachtung und beauftragt die 
Amtsverwaltung mit den erforderlichen Vergabeverfahren (insbesondere Bau- und 
Planungsleistungen). Die Zuschlagsentscheidungen erfolgen durch die Verwaltung; die 
Zuschlagserteilungen erfolgen gem. Hauptsatzung der Stadt Schönberg. 
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Finanzielle Auswirkungen 
Kostenschätzung: 50.000,00 € inkl. Planungsleistungen 
Die Mittel wurden zum Nachtragshaushalt 2025 angemeldet. 
 

 

 

Anlage/n 
1 2024-05-22 Generalinspektion (öffentlich) 

 
2 2024-05-22 Generalinspektion Lübecker Straße 47 hinter LAU (öffentlich) 

 
3 Unterlage 3 - Übersichtslageplan (öffentlich) 

 
4 Unterlage 1 - Kurzerläuterung (öffentlich) 
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Richtung A 20

Schönberg
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M 1 : 2.500

Unterlage 3

September 2025

Übersichtslageplan

Stadt Schönberg
über Amt Schönberger Land

Stadt Schönberg - Betrachtung Notwendigkeit der
Niederschlagswasserbehandlung (Leichtflüssigkeitabscheider)

in der Lübecker Straße

Anlage I
vorhandener
Leichtflüssigkeitsabscheider

Anlage II
vorhandener
Leichtflüssigkeitsabscheider
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1 Allgemeines 

1.1 Planerische Beschreibung / Bestandsituation 

Im Auftrag der Stadt Schönberg, vertreten durch das Amt Schönberger Land, ist eine Betrachtung 

der Notwendigkeit der vorhandenen Leichtflüssigkeitsabscheider in der Lübecker Straße in 

Schönberg geplant. 

 

Die Stadt Schönberg liegt westlich in der Region Nordwestmecklenburg etwa 38 km nordwestlich 

der Landeshauptstadt Schwerin und 35 km westlich der Kreis- und Hansestadt Wismar vor den 

Toren der Hansestadt Lübeck (Schleswig-Holstein). Verwaltungsrechtlich ist die Stadt dem 

Landkreis Nordwestmecklenburg zugeordnet. Die Stadt Schönberg wird durch das Amt 

Schönberger Land verwaltet und mit einer grundzentralen Funktion als Kleinstadt definiert. Durch 

die zentrale und verkehrsgünstige Lage von Schönberg an der Autobahn A20, der Bundesstraße 

B104 und der Landestraße L01 erfüllt die Stadt darüber hinaus Funktionen eines Mittelzentrums 

für die nähere Umgebung. 

 

Durch die zentrale Lage haben sich Einrichtungen wie Amt- und Gemeindeverwaltungen, 

Sportanlagen, Kindertagesstätten, Grund- und weiterführende Schulen, sowie verschiedene 

Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs in der Stadt angesiedelt. 

Die Gesamtheit an Einwohnern, Ein- und Auspendlern als auch Touristen erzeugt täglich Ver- 

kehre, die sich innerhalb des bestehenden klassifizierten öffentlichen Straßennetzes der Stadt 

Schönberg verteilen. 

 

Der Zweckverband Grevesmühlen betreibt für die Stadt Schönberg zwei 

Leichtflüssigkeitsabscheider in der Lübecker Straße. Im Rahmen der letzten Generalinspektion 

am 22.05.2024 wurden bei beiden Anlagen Mängel festgestellt. Aufgrund der festgestellten 

Mängel wurde durch die Stadt Schönberg diese Betrachtung der Notwendigkeit der Anlagen 

beauftragt. 

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Leichtflüssigkeitsabscheider vor Einführung 

entsprechender Normung (DWA-M 153 aus 2007, DWA-A 102 aus 2022) eingebaut wurden, als 

die Bundesstraße 104 noch durch die Ortslage Schönberg (Lübecker Straße) verlief. Zum 

Zeitpunkt des Einbaus waren die Vorgaben zur Einleitung in Oberflächengewässer entsprechend 

anders geregelt bzw. wurden gemäß dem damaligen Stand der Technik ausgeführt. Durch die 

Leichtflüssigkeitsabscheider erfolgt der Rückhalt von Leichtflüssigkeiten bzw. bei integriertem 

Seite 82 von 97



Stadt Schönberg  

Betrachtung der Notwendigkeit der 

Niederschlagswasserbehandlung (Leichtflüssigkeitsabscheider) 

in der Lübecker Straße Kurzerläuterungen 

 

 

September 2025 Projekt-Nr.: 2025-21 Seite 4 von 14 

 

Schlammfang auch der Rückhalt von Feinpartikeln. Mit dem Bau der Umgehungsstraße 

Schönberg, etwa im Jahr 2001, erfolgte eine wesentliche Minimierung der Verkehrsbelegung, 

insbesondere des Schwerverkehres, in den betroffenen Straßenabschnitten. 

  

Mit der heutigen Normung werden Leichtflüssigkeitsabscheider vorrangig für Flächen mit 

konkretem Anfall von Leichtflüssigkeiten, wie z. B. Waschanlagen, Tankstellen oder auf 

Schrottplätzen eingesetzt.  

 

Die Einleitung von Niederschlagswasserabflüssen aus Siedlungsgebieten in 

Oberflächengewässer wird aktuell durch die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 geregelt. 

Für die zutreffende Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser und die aus der 

Einleitung von Niederschlagswasser resultierende Gewässerbelastung wird der Feinanteil der 

abfiltrierbaren Stoffe (AFS63) betrachtet. Der Rückhalt von Leichtflüssigkeiten spielt hierbei für 

reguläre Verkehrsflächen (Straßen) eine untergeordnete Rolle, ist mit entsprechenden 

Behandlungsanlagen (im Dauerstau) nach DWA-A 102 jedoch auch möglich.  

 

Im weiteren erfolgt die Neubemessung der vorhandenen Anlagen gemäß den Vorgaben des 

Arbeitsblattes DWA-A 102-2 „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von 

Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Emissionsbezogene 

Bewertungen und Regelungen“ 

 

Anlage 1 – bei Lübecker Straße 37 

Die Anlage 1 befindet sich neben dem Grundstück Lübecker Straße 37 auf Flurstück 28/5, Flur 2, 

Gemarkung Schönberg. 

Verbaut ist hier ein Leichtflüssigkeitsabscheider NS30 Zerberus vom Hersteller AWK Gießerei- 

und Entwicklungstechnik GmbH mit Bauartzulassung Z-54.5-182. Das Herstellungsjahr der 

Anlage ist nicht bekannt. Es handelt sich bei der Anlage um einen erdeingebauten, stehenden 

Zylinder aus Beton mit Innenbeschichtung (Epoxidharz) und Abmessungen von 2.500 x 

2.000 mm sowie einer Gesamttiefe von 3,23 m (vgl. Anlage 20.1.1 Generalinspektion vom 

22.05.2024). 

 

Durch die Anlage werden Abflüsse aus Verkehrsflächen und privaten Grundstücken gereinigt 

(vgl. Unterlage 18.1.1 - Einzugsflächenplan mit Bestandskanal – Anlage 1).  

Das in der Anlage gereinigte Niederschlagswasser fließt anschließend in einen städtischen Teich 

auf Flurstück 29/4 und von dort aus weiter über unterirdische Kanäle über die Bahnhofstraße und 

die Straße der Technik in das dort anliegende Gewässer II. Ordnung 4:5/B0 in 

Unterhaltungspflicht des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine. 
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Anlage 2 – bei Lübecker Straße 44 

Die Anlage 2 befindet sich neben dem Grundstück Lübecker Straße 44 auf Flurstück 206/3, 

Flur 1, Gemarkung Bauhof Schönberg. 

Verbaut ist hier ein Leichtflüssigkeitsabscheider NS30 Zerberus vom Hersteller AWK Gießerei- 

und Entwicklungstechnik GmbH mit Bauartzulassung Z-54.5-182. Das Herstellungsjahr der 

Anlage ist nicht bekannt. Es handelt sich bei der Anlage um einen erdeingebauten, stehenden 

Zylinder aus Beton mit Innenbeschichtung (Epoxidharz) und Abmessungen von 2.500 x 

2.000 mm sowie einer Gesamttiefe von 3,23 m (vgl. Anlage 20.2.1 Generalinspektion vom 

22.05.2024). 

 

Durch die Anlage werden Abflüsse aus Verkehrsflächen und privaten Grundstücken gereinigt 

(vgl. Unterlage 18.2.1 - Einzugsflächenplan mit Bestandskanal – Anlage 2). Das in der Anlage 

gereinigte Niederschlagswasser fließt anschließend in das Gewässer II. Ordnung 4:6/B3 und 

nach ca. 120 m weiter in das Gewässer II. Ordnung 4:6. Beide Gewässer befinden sich in 

Unterhaltungspflicht des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine. 
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2 Einzugsgebiete 

2.1 Anlage 1 – bei Lübecker Straße 37 

Die Anlage 1 befindet sich neben dem Grundstück Lübecker Straße 37 auf Flurstück 28/5, Flur 2, 

Gemarkung Schönberg. 

 

Zur Ermittlung der Einzugsgebiete wurde die Bestandsunterlagen des Zweckverbandes 

Grevesmühlen für den betroffenen Bereich ausgewertet. 

Der Zufluss zur Anlage setzt sich aus Niederschlagswasserabflüssen von Verkehrsflächen und 

privaten Grundstücken zusammen. Das Einzugsgebiet befindet sich nicht innerhalb einer 

ausgewiesenen Trinkwasserschutzzone. Im Einzugsgebiet sind keine besonderen Anlagen, wie 

z.B. Tankstelle, Waschanlagen, o. ä. vorhanden.  

Für die weitere Betrachtung werden gem. DWA-A 102-2 bebaute und befestigte Flächen 

berücksichtigt und im Weiteren kategorisiert. 

 

Verkehrsflächen:  

Gemäß den Kanalbestandsplänen erstreckt sich die Verkehrsflächenentwässerung der Lübecker 

Straße von der Bahnbrücke (nordwestlich von Haus Nr. 43) bis kurz hinter das Grundstück              

Haus Nr. 37 und entwässert so ca. 120 m öffentliche Verkehrsanlagen: 

 
Bild 1: Lübecker Straße, Haus Nr. 43, mit Darstellung des letzten angeschlossenen Straßenablaufes vor der 

Bahnbrücke (Beginn Einzugsgebiet Lübecker Straße) 
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Bild 2: Lübecker Straße, Haus Nr. 37, mit Darstellung der Behandlungsanlage (Ende Einzugsgebiet Lübecker Straße) 

 

Lübecker Straße: 

- Einzugsgebiet ca. 120 m 

- Ausbaubreite Asphalt ca. 6,50 m  

- beidseitiger Gehweg ca. 2,50 m 

Zur Vereinfachung und Gewährleistung einer ausreichenden Sicherheit wird der Abflussbeiwert 

mit 1,0 angesetzt. 

 

 

Private Grundstücksflächen: 

Gemäß den Kanalbestandsplänen haben die Grundstücke Lübecker Straße 43 (2 Anschlüsse 

vorhanden), 41 und 37 Grundstücksanschlüsse für Niederschlagswasser, welche in den 

Zulaufkanal zur Behandlungsanlage entwässern. Bei Haus Nr. 39 endet der Anschluss vor dem 

Grundstück, somit ist von keiner Einleitung auszugehen. 

Für die Flächenberechnung wird der bebaute und befestigte Grundstücksbereich anhand von 

Luftbildern abgeschätzt und berücksichtigt.  

Da die Art der Bebauung (Dachflächenentwässerung), vorhandene befestigte Flächen und deren 

Flächenbeläge unbekannt sind, wird nach Abgleich mit Luftbildern und zur Vereinfachung und 

Gewährleistung einer ausreichenden Sicherheit ein entsprechender Abflussbeiwert für jedes 

Grundstück angesetzt. 

 

 

Seite 86 von 97



Stadt Schönberg  

Betrachtung der Notwendigkeit der 

Niederschlagswasserbehandlung (Leichtflüssigkeitsabscheider) 

in der Lübecker Straße Kurzerläuterungen 

 

 

September 2025 Projekt-Nr.: 2025-21 Seite 8 von 14 

 

Berechnung des Regenabflusses: 

Unter Berücksichtigung der angeschlossenen Flächengrößen, dem gewählten Abflussbeiwert 

(vgl. Anlage 18.1.1 - Einzugsflächenplan mit Bestandskanal – Anlage 1) und einem 

Bemessungsregens r(5,2) = 246,7 l/s*ha gem. den Niederschlagshöhen nach Kostra-DWD 2020 

ergibt sich folgende Zuleitung zur Anlage: 

 

2.240 m² / 10.000 m²/ha * 246,7 l/s*ha = 55,26 l/s 

 

 

2.2 Anlage 2 – bei Lübecker Straße 44 

Die Anlage 2 befindet sich neben dem Grundstück Lübecker Straße 44 auf Flurstück 206/3, 

Flur 1, Gemarkung Bauhof Schönberg. 

 

Zur Ermittlung der Einzugsgebiete wurde die Bestandsunterlagen des Zweckverbandes 

Grevesmühlen für den betroffenen Bereich ausgewertet. 

Der Zufluss zur Anlage setzt sich aus Niederschlagswasserabflüssen von Verkehrsflächen und 

privaten Grundstücken zusammen. Das Einzugsgebiet befindet sich nicht innerhalb einer 

ausgewiesenen Trinkwasserschutzzone. Im Einzugsgebiet sind keine besonderen Anlagen, wie 

z.B. Tankstelle, Waschanlagen, o.ä. vorhanden. 

Für die weitere Betrachtung werden gem. DWA-A 102-2 bebaute und befestigte Flächen 

berücksichtigt und im weiteren kategorisiert. 

 

Verkehrsflächen:  

Gemäß den Kanalbestandsplänen erstreckt sich die Verkehrsflächenentwässerung der Lübecker 

Straße einschließlich Bahnbrücke bis kurz vor der Zufahrt zum Grundstück Haus Nr. 49 auf ca. 

175 m. Weiterhin entwässern ca. 70 m der Dassower Straße in die benannte Anlage.  
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Bild 3: Blick von der Bahnbrücke in Richtung Ortsausgang Schönberg (Beginn Einzugsgebiet Lübecker Straße) 

 

 
Bild 4: Lübecker Straße, Beginn Grundstück Haus Nr. 49 mit Darstellung des letzten angeschlossenen 

Straßenablaufes vor der Behandlungsanlage (Ende Einzugsgebiet Lübecker Straße) 
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Bild 5: Dassower Straße mit Blickrichtung Lübecker Straße / Bahnbrücke mit Darstellung des letzten angeschlossenen 

Straßenablaufes (Ende Einzugsgebiet Dassower Straße) 

 

Lübecker Straße: 

- Einzugsgebiet ca. 175 m 

- Ausbaubreite Asphalt ca. 6,50 m zzgl. Aufweitung im Kreuzungsbereich 

- teilweise beidseitiger Gehweg / teilweise einseitiger Gehweg je ca. 2,50 m 

Zur Vereinfachung und Gewährleistung einer ausreichenden Sicherheit wird der Abflussbeiwert 

mit 1,0 angesetzt. 

 

 

Dassower Straße: 

- Einzugsbereich ca. 70 m 

- Ausbaubreite Asphalt ca. 6,50 m zzgl. Aufweitung im Kreuzungsbereich 

- beidseitiger Gehweg ca. 2,50 m 

Zur Vereinfachung und Gewährleistung einer ausreichenden Sicherheit wird der Abflussbeiwert 

mit 1,0 angesetzt. 

 

Private Grundstücksflächen: 

Gemäß den Kanalbestandsplänen haben die Grundstücke Lübecker Straße 45a, 47a/b und 47c 

Grundstücksanschlüsse für Niederschlagswasser, welche in den Zulaufkanal zur 

Behandlungsanlage entwässern. Bei Haus Nr. 2 der Dassower Straße endet der Anschluss vor 

dem Grundstück, somit ist von keiner Einleitung auszugehen. 
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Für die Flächenberechnung wird der bebaute und befestigte Grundstücksbereich anhand von 

Luftbildern abgeschätzt und berücksichtigt.  

Da die Art der Bebauung (Dachflächenentwässerung), vorhandene befestigte Flächen und deren 

Flächenbeläge unbekannt sind, wird nach Abgleich mit Luftbildern und zur Vereinfachung und 

Gewährleistung einer ausreichenden Sicherheit ein entsprechender Abflussbeiwert für jedes 

Grundstück angesetzt. 

 

Berechnung des Regenabflusses: 

Unter Berücksichtigung der angeschlossenen Flächengrößen, dem gewählten Abflussbeiwert 

(vgl. Anlage 18.2.1 - Einzugsflächenplan mit Bestandskanal – Anlage 1) und einem 

Bemessungsregens r(5,2) = 246,7 l/s*ha gem. den Niederschlagshöhen nach Kostra-DWD 2020 

ergibt sich folgende Zuleitung zur Anlage: 

 

4.794 m² / 10.000 m²/ha * 246,7 l/s*ha = 118,27 l/s 
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3 Kategorisierung der Abflüsse und Prüfung der Behandlungserfordernis                      

nach DWA-A 102-2 

Die Einleitung von Niederschlagswasserabflüssen aus Siedlungsgebieten in 

Oberflächengewässer wird im Arbeitsblatt DWA-A 102-2 „Grundsätze zur Bewirtschaftung und 

Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: 

Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen“ geregelt.  

Die Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser und gegebenenfalls des Umfangs 

notwendiger Behandlungsmaßnahmen vor der Einleitung erfolgt auf der Grundlage allgemeiner 

Kenntnisse zum Stoffaufkommen unterschiedlicher Herkunftsflächen, vorrangig in Bezug auf den 

Referenzparameter AFS63 (Korngröße 0,45 μm bis 63 μm). 

Hierzu erfolgt gem. Anhang A der DWA-A102-2 die Zuordnung unterschiedlicher Flächentypen 

und Flächennutzungen zu den Belastungskategorien I (gering belastetes Niederschlagswasser), 

II (mäßig belastetes Niederschlagswasser) und III (stark belastetes Niederschlagswasser). 

Die Kategorisierung gilt nur für das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 

befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser), da nur dieses 

den Abwasserbegriff erfüllt (WHG). 

 

3.1 Anlage 1 – bei Lübecker Straße 37 

Auf Grundlage der ermittelten Flächengröße (vgl. Abs. 2.1) und der entsprechenden 

Kategorienzuordnung erfolgte eine Überprüfung und Festlegung von Maßnahmen zur 

Niederschlagswasserbehandlung gemäß Arbeitsblatt DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2. 

Die Abflüsse der angeschlossenen Grundstücksflächen wurden den Flächengruppen D und VW1 

und somit der Belastungskategorie I zugeordnet und bedürfen grundsätzlich keiner Behandlung. 

Die Abflüsse der angeschlossenen Verkehrsanlagen wurden der Flächengruppe V2 und somit 

der Belastungskategorie II zugeordnet und bedürfen dementsprechend einer Behandlung, um 

den Stoffaustrag in Bezug auf AFS63 auf den zulässigen Wert zu begrenzen.   

 

Anlagenbeispiel: 

Aufgrund der angeschlossen, abgeminderten Flächengröße von 2.240 m² könnte als 

Behandlungsanlage der Hydroshark 1.000 der Firma 3P Technik Filtersysteme GmbH eingesetzt 

werden. 
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3.2 Anlage 2 – bei Lübecker Straße 44 

Auf Grundlage der ermittelten Flächengröße (vgl. Abs. 2.1) und der entsprechenden 

Kategorienzuordnung erfolgte eine Überprüfung und Festlegung von Maßnahmen zur 

Niederschlagswasserbehandlung gemäß Arbeitsblatt DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2. 

Die Abflüsse der angeschlossenen Grundstücksflächen wurden den Flächengruppen D und VW1 

und somit der Belastungskategorie I zugeordnet und bedürfen grundsätzlich keiner Behandlung. 

Die Abflüsse der angeschlossenen Verkehrsanlagen wurden der Flächengruppe V2 und somit 

der Belastungskategorie II zugeordnet und bedürfen dementsprechend einer Behandlung, um 

den Stoffaustrag in Bezug auf AFS63 auf den zulässigen Wert zu begrenzen.   

 

Anlagenbeispiel: 

Aufgrund der angeschlossen, abgeminderten Flächengröße von 4.794 m² könnte als 

Behandlungsanlage der Hydroshark 1.500 der Firma 3P Technik Filtersysteme GmbH eingesetzt 

werden. 
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4 Auswertung 

Durch die Nachweisführung und Neuberechnung der vorhandenen Anlagen gemäß den 

Vorgaben des Arbeitsblattes DWA-A 102-2 „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung 

von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Emissionsbezogene 

Bewertungen und Regelungen“ wurden das Erfordernis der vorhandenen 

Leichtflüssigkeitsabscheider überprüft. 

 

Durch die Ermittlung des Einzugsgebietes und der Kategorisierung der den Anlagen 

angeschlossenen Flächen nach DWA-A 102-2 ergibt sich ein grundsätzliches 

Behandlungserfordernis der Abflüsse der angeschlossenen Verkehrsflächen (Kategorie II). Die 

Abwässer aus den zugeführten Grundstücksentwässerungsanlagen bedürfen aufgrund Ihrer 

Einstufung in die Kategorie I keiner gesonderten Behandlung. 

 

Der notwendige Stoffrückhalt im Niederschlagswasser kann in dezentralen und zentralen 

Behandlungsanlagen erfolgen. Dezentrale Anlagen werden in unmittelbarer Nähe zu den Flächen 

angeordnet, deren Niederschlagswasser zu behandeln ist (z.B. Anlagen mit Bodenpassage als 

Teil der Behandlungsanlage (Mulden)).  

Zentralen Anlagen wird das Niederschlagswasser entsprechend zugeführt und konzentriert 

behandelt (z.B. Regenklärbecken, Sedimentationsanlagen). 

Bei Einsatz entsprechender Anlagen sind die erforderlichen Wirkungsgrade sowie die 

Rückhaltevermögen von Leichtflüssigkeiten und AFS-63 nach DWA A 102-2 und das Vorliegen 

von entsprechenden Zulassungen zu achten. 

Die Anlagen sind je nach Durchfluss und Oberflächenbeschickung auszulegen.  

 

Da unklar ist, in welchen Zustand sich die vorhandenen Anlagen befinden und ob diese auf den 

aktuellen Stand der Technik / auf das aktuelle Behandlungserfordernis umgerüstet werden 

können, wird eine Erneuerung empfohlen. Hierzu sollte die Abstimmung mit der 

Genehmigungsbehörde, der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg, 

erfolgen. 

 

 

Vorgelegt durch: 

Ingenieurbüro Möller 

Langer Steinschlag 7 

23936 Grevesmühlen 
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Beschlussauszug 

4/0326/2025 
aus der 

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, 
Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg  

vom 07.10.2025 

  
Top 6.1 Grundsatzbeschluss:  Erneuerung der 

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen in der Lübecker Straße 
 
Herr Zwiebelmann verliest die Vorlage und weist auf die aktuelle Kostenschätzung mit deutlich 
höheren Kosten hin. Unter den Anwesenden entsteht eine Debatte über die Notwendigkeit des 
Rückbaus der Leichtflüssigkeitsabscheider. Die Vorlage wird vertagt. 
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Beschlussauszug 

4/0326/2025 
aus der 

Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Schönberg  
vom 07.10.2025 

  
Top 7 Grundsatzbeschluss:  Erneuerung der 

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen in der Lübecker Straße 
 
Herr Zwiebelmann verliest die Vorlage und weist auf die aktuelle Kostenschätzung mit deutlich 
höheren Kosten hin. Unter den Anwesenden entsteht eine Debatte über die Notwendigkeit des 
Rückbaus der Leichtflüssigkeitsabscheider. Die Vorlage wird vertagt. 
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Beschlussauszug 

4/0326/2025 
aus der 

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, 
Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg  

vom 18.11.2025 

  
Top 6 Grundsatzbeschluss:  Erneuerung der 

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen in der Lübecker Straße 
 
Herr Blöcker ergänzt, dass das zu beauftragende Ingenieurbüro gehalten sein wird, die wirtschaftlichste 
Lösung zu erarbeiten und in dem Zuge zu prüfen, ob die vorhandenen Anlagen kostengünstig umgerüstet 
werden können. 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung empfiehlt: 
Der Hauptausschuss beschließt die zweckmäßige Erneuerung der erforderlichen Behandlungsanlagen 
nach Maßgabe der Notwendigkeitsbetrachtung und beauftragt die Amtsverwaltung mit den 
erforderlichen Vergabeverfahren (insbesondere Bau- und Planungsleistungen). Die 
Zuschlagsentscheidungen erfolgen durch die Verwaltung; die Zuschlagserteilungen erfolgen gem. 
Hauptsatzung der Stadt Schönberg. 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

5 0 0 
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Beschlussauszug 

4/0326/2025 
aus der 

Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Schönberg  
vom 29.01.2026 

  
Top 9 Grundsatzbeschluss:  Erneuerung der 

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen in der Lübecker Straße 
 
Herr Stickel beantragt den Verweis in den Bauausschuss. 
Beschluss: 
Der Hauptausschuss beschließt die Verweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt 
und Ordnung. 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

7 0 0 
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